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Einsatz von Drohnen 

Drohnen werden zunehmend in unterschiedlichen ge-

werblichen Einsatzgebieten ge-

nutzt. Ihre anwenderfreundliche 

Steuerung, die gute Zugänglich-

keit und Navigationsfähigkeit in 

Verbindung mit niedrigen An-

schaffungs- und Betriebskosten 

verleihen ihnen eine besondere Anziehungskraft. 

Allerdings bewegt sich eine Drohne in einem rechtlich 

geregelten Luftraum – sei es im öffentlichen oder pri-

vaten Bereich, daher sind beim Betrieb die gesetzli-

chen Vorgaben zu beachten. Drohnen mit Kamera 

und einem Gewicht von mehr als 250 Gramm unterlie-

gen dabei bestimmten Anforderungen. 

Drohnen mit einer Startmasse von mehr als 250 

Gramm müssen mit einer feuerfesten, dauerhaft an-

gebrachten Plakette versehen werden. Diese muss 

den Namen und die Anschrift des Eigentümers enthal-

ten, um im Schadensfall eine eindeutige Zuordnung zu 

ermöglichen. 

Für den Piloten von Drohnen mit einer Startmasse von 

mehr als 2 kg ist ein Kenntnisnachweis erforderlich. 

Dieser wird durch eine anerkannte Prüfungseinrich-

tung des Luftfahrt-Bundesamtes 

(LBA) ausgestellt und gilt für fünf 

Jahre. Nachgewiesen werden 

müssen Kenntnisse in der Anwen-

dung und Navigation von Drohnen 

sowie zu den luftverkehrsrechtli-

chen Grundlagen. Für die gewerbliche Nutzung emp-

fiehlt sich zusätzlich eine praktische Ausbildung nach 

DIN 5452, Teil 2. 

Der Betrieb von Drohnen mit einer Startmasse bis 5 

kg ist grundsätzlich erlaubnisfrei. Eine Erlaubnis von 

der jeweiligen Landesluftfahrtbehörde ist jedoch erfor-

derlich bei einer Startmasse über 5 kg und Flügen in 

der Nacht.  

Der Betrieb ist u.a. in diesen sensiblen Bereichen un-

tersagt: 

➢ Außerhalb der Sichtweite des Piloten (bis 5 kg 

Startmasse) 

➢ Über Einsatzorten von Polizei, Rettungskräften 

oder Krankenhäusern 

➢ In Kontrollzonen von Flugplätzen 

➢ Über Wohngrundstücken, wenn die Drohne mehr 

als 0,25 kg wiegt oder Daten (optisch, akustisch, 

Funk) übertragen kann, sofern keine ausdrückliche 

Zustimmung der Betroffenen vorliegt. 

➢ In Flughöhen über 100 Meter 

Im Outdoorbereich besteht eine Versicherungspflicht 

für Halter von Drohnen. Diese muss Personen- und 

Sachschäden abdecken. 

Das Bedienen von Drohnen birgt Risiken für Pilot, Ge-

rät und Umfeld. Eine ärztliche Untersuchung zur Fest-

stellung der körperlichen Eignung des Piloten ist emp-

fehlenswert. Hierzu kann Sie der Betriebsarzt beraten. 

Bei der Flugplanung sind Wechselwirkungen mit an-

deren Arbeitsplätzen, Leitungssystemen, elektrischen 

oder funktechnischen Einrichtungen sowie mit Tieren 

zu berücksichtigen. Beachten Sie, dass bestimmte ge-

ografische Gebiete Überflugverbote oder Einschrän-

kungen aufweisen können. 

Lithium-Akkus bergen Gefahren wie Brand, Explosion 

oder Freisetzung giftiger Gase. Verwenden Sie aus-

schließlich geeignete Ladegeräte und prüfen Sie die 

Akkus regelmäßig nach dem Flug auf Beschädigun-

gen. 

Drohnen müssen regelmäßig technisch geprüft und 

gewartet werden. Diese Arbeiten dürfen nur durch 

fachkundige Personen, den Hersteller oder befähigte 

Prüfer durchgeführt werden. 

Ergänzend zur Bereitstellung der Drohne für die Be-

schäftigten ist es erforderlich im Rahmen einer Ge-

fährdungsbeurteilung die Anforderungen und Bedin-

gungen für die Planung von Flügen zu bewerten.  

Hierzu finden Sie im Arbeitsschutzprotal von 

BASIKNET vorbereitete Unterlagen.  

DGUV 208-058 - Sicherer Umgang mit Multikoptern  

Luftfahrtverkehrsgesetz  

Drohnen-Betreiberregistrierung  

Luftverkehrsordnungjh 

Für Fragen und weitere Informationen steht Ihnen 

unser Team gerne zur Verfügung: 

Heike Siekmann  

030 31582-465   siekmann@basiknet.de 
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